
AUSZÜGAUS DEM~PROTOKQLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

13, Juli 1979 Nr, 4019

Die ~nwohner em~nde der Sta o1othur~ unterbreitet dem Regierungs.

rat den

~zur Genehmigung,

Der vorliegende Plan regelt ~die ~tJ~be~bauung und Erschliessung im

Gebiet zw~±schen Rosenweg, St. Josefsgass~, unt~ester~enga5se

und der Aa.re, Im südlichen Bereich ist die Erstell~ng einer Schulen-

lage vorgesehen, Entsprechende~b~timmen

Lage und Umriss der ein- und dreigeschossigen Bauten,

Die bffe.ntl.jche Aulfiage erfolgte i~i der Zeit vom 5, Mai bis
5, Juni 1978, Es ging eine Einsprache ein, die mit Gemeii~deratsbe_

~sch1uss vorn 10~ Juli 1978 abgewiesen wurde, Eine gegen diesen Be

schluss erhobene Beschwerde an die Gemeindeversammlung konnte durch

Verhandlungen und eine daraus hervorgegangene Vereinbarung gütlich

beigelegt werden, Der Gemeinderat genehmigt~de~ Plan und die er

wähnte Vereinbarung am 16. Mail~979~...

Forrn~]urd~d~.s Vei-fah±~en rich-t~.ig dtirchgefuhrt,

Materiell ist folgendes zu bemerken:

Die im PlanS enthaltenen Gestaltungsb~ulj~j~~ bewirken zwischen

den eingeschossigen Gebäudeteilen im Norden.d~r.A±i‘läge ‘eine

Gebäudeabstandsunterschrei~ung 0bwD1~l der Gedtai~ungspia~ gemäss
§ 45 BG von den allgemeinen baupolizeilichen Bes~inim~ii~g~n ab~eichen
kann, so sind doch die Grundsätze der Wohn- und Arbeitshyg~ene,

der Aesthetik und der Feuerpolizei zu beachten,. Im Vörli~g~nden

F~l liegen ProSek~pläne vor, ‘dii ei~wandfrei ‘ndc~we~en;. d~ss die

Unterschreitung zwischen dem eingeschossigen Anbau an da~ ~aupt—

gebäude und -der ebenfalls eingeschossigen Turn~a.lje. i~1~ez~g auf

diese. Grundsätze unbedenklich ist, Die‘ Zustimmung der ~Solothurnischen

Gebäudeversicherung liegt vor, -
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Ueber die westlich der Turnhalle in der 2. Etappe vorgesehene

Schwimmhalle, die zur ebenfalls später zu erstellenden Aula den

gesetzlichen Gebäudeabstand unterschreitet, liegen noch keine

Projektpläne vor, so dass die Auswirkungen der Unterschreitung

nicht im Detail geprUft werden kdnnen. Es ist jedoch vorgesehen,

die Schwimmhalle an dieser Stelle mit einer geschlossenen Fassade

zu: versehen. Unter der Bedingung, dass mindestens eine der von der

Unterschreitung betroffenen Fassadenteile als Brandmauer ausge—

bildet ~wird1 kann ~alj~ ~de. vorliegenden. ~G. ä~d.e&t~l~lung zu

gestLmmt werden. - -

Es wird
beschlossen:

1. Der Gestaltungspl.an “Schulanlage SchUtzenmatt mit Strassen

anderungen“ der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn wird

.genehmigt~ . . ..

2, Im Bereich der Gebäudeabstandsianterschreitung zwischen

Schwimmhalle und Aula ist mindestens eine Fassade als g~

schlossene Brandmauer auszubilden,

3..BestehendePlän~ verlieren ihre Rechtskr~ft soweit sie ndt

dem •vofliegenden iL.n Widerspruch stehen. :.

Genehmigungsgebühr: Fr0 200.—.-.

Publikationskosten: Fr.l8,~-,

Fr. 218.-— (Staatskanzlei Nr. 818) KK

Der Staatsschreiber

Bau-Departement (2) HS . ..

Amt fur Raumplanung (3), mit Akten
f~l gene. Plan und R~glement . ‘. .

Hochbauamt.(2)
Tiefbatäint~ (2)
.Rechtsdienst des Bau—Departementes . ..‘

‚Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn
Amt~chreiberei, 4500Solothurn, mit 1 gen. Plan und Reglement

(~olg~n später) i.. . .:.. : ..

Finanzv~rwal.tung (2) .. . .. . ..

Sekretariat d~t K~t~sterschätzung (2)
Ammannämt der E~.nwohne~emeinde~ L4500 . Solothtirn/KK

Stadtbauamt, .4.500 Solothurn~ mit 1 gen., elan und Reglement

(folgen spater)

Amtsblatt Publikation:
Es wird genehmigt: Der Gestaltungsplan ‘SchUtzenmatt“ der

Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn,


